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Hilfsantrag zu Vorlage 17/2020 
 
 
Für den Fall, dass die Feldflur westlich des zu errichtenden Damms bei einem Neckarhochwas-
ser überstaut wird, leistet die Stadt Tübingen den betroffenen Bewirtschaftern der Grundstü-
cke Schadensersatz für Ernteverluste, Ertragsminderung und erschwerte Wiederbestellung 
der Flächen. 
 
Die Schadenshöhe soll durch die Abteilung Landwirtschaft am Landratsamt Tübingen oder 
durch einen vereidigten Sachverständigen ermittelt werden. 
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